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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Ramadama-Aktion 2019 in Aicha v.W. und Weferting  
 
Auch heuer hat die Gemeinde die Bürger wieder zu einer Ramadama-Aktion aufgerufen. Viele freiwillige 
Helfer, von groß bis klein, von jung bis alt haben sich bei schönstem Wetter eingefunden, um die Aktion 
zu unterstützen.  
1. Bürgermeister Georg Hatzesberger und 2. Bürgermeister Alois Kreipl gaben den Startschuss zum 
Ausrücken an die Straßen und Wege, um die Hinterlassenschaften des Winters und achtlos 
weggeworfenen Müll aufzusammeln. Es wurden Trupps gebildet und an die verschiedenen Endpunkte 
der Ortstraßen verteilt. Von dort sollten alle wieder sternförmig zum Ausgangspunkt zurückgehen.  
Die Freiwillige Feuerwehr Weferting unterstützte tatkräftig mit Personentransport und Warnwesten, 
ebenso der gemeindliche Bauhof mit ihren Kommunaltraktoren, um den gesammelten Müll 
aufzunehmen.  Dadurch dass auch bereits die Jüngsten mitmachten, ist diese Aktion auch eine gute 
Schule zum achtsamen Umgang mit der Natur.  
Nach getaner Arbeit spendierten die Aichaer-Brauchtums-Freunde den Helfern noch eine ordentliche 
Brotzeit und Getränke und übernahmen die Bewirtung.  
Vielen Dank dafür! 
 
Nicht zuletzt ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 
          

Georg Hatzesberger 
1. Bürgermeister 

-  -  - 
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ACHTUNG HUNDEHALTER 
 
Seitens der Gemeinde wird immer wieder festgestellt, dass Hunde gehalten werden und diese bei der Gemeinde nicht 

angemeldet sind. Gemäß § 11 der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer ist jeder Hundehalter verpflichtet, einen 

über 4 Monate alten Hund unverzüglich bei der Gemeinde anzumelden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtanmeldung eines Hundes eine Steuerhinterziehung im Sinne von § 370 

Abgabenordnung darstellt und entsprechend verfolgt werden kann. 

 

Die Gemeinde behält sich vor, die Hundehalter eventuell stichprobenartig zu überprüfen. Falls Sie es bisher versäumt 

haben Ihren Hund anzumelden, so ist dies im Steueramt, Zimmer 1, nachzuholen. 

 

 

Nähere Informationen hierzu : 

Steuerpflicht 
Steuerpflichtig ist, wer einen über vier Monate alten Hund hält. Der Eigentümer des Hundes haftet für die Hundesteuer, 

auch wenn er den Hund nicht selbst hält. Die Hundesteuer ist eine unteilbare Jahressteuer und daher stets in voller Höhe 

zu entrichten, auch wenn der Hund nicht während des ganzen Jahres gehalten wird. Dauert die Hundehaltung weniger 

als 3 Monate, entsteht keine Steuerpflicht. 

 

Anmeldepflicht 
Wer einen steuerpflichtigen Hund im Laufe eines Jahres erwirbt, hat dies ohne Rücksicht darauf, ob die Hundesteuer für 

ihn bereits entrichtet ist oder nicht, anzuzeigen. Wer einen noch nicht vier Monate alten Hund hält, muss ihn nach 

Erreichen des Alters von vier Monaten beim Steueramt anmelden. 

 

Abmeldepflicht 
Wird ein Hund während des Rechnungsjahres abgegeben oder getötet, oder ist er verendet oder entlaufen und nicht 

mehr zurückgekehrt, so muss er beim Steueramt abgemeldet werden. Über Weggabe oder Tötung sind Nachweise 

vorzulegen. 

 

Wohnungswechsel/Veräußerung 
Bei Wohnungswechsel von Hundehaltern wird um Angabe der neuen Anschrift gebeten. Der Veräußerer hat dem 

Steueramt Name und Anschrift des neuen Besitzers bekannt zu geben. 

 

Ersatzhund 
Wird anstelle eines verendeten oder getöteten Hundes ein Ersatzhund angeschafft, so ist dies dem Steueramt anzuzeigen. 

Als Ersatzhund gilt ein nach dem Verenden oder der Tötung des versteuerten Hundes neu angeschaffter Hund oder ein 

bereits gehaltener Hund, der erst vier Monate alt wird. 

 

Hundezeichen 
In der Gemeinde Aicha vorm Wald werden keine Hundezeichen ausgegeben. Der Hund wird bei der 

Anmeldung EDV-technisch erfasst. Benötigen Sie eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Hundehaltung, 

so erhalten Sie diese von uns auf Antrag kostenlos ausgestellt. 

 
Gemeindeamt Aicha vorm Wald 

Telefon 08544/9630-22 
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ALFONS-LINDNER-MITTELSCHULE KIRCHBERG VORM WALD  
mit den Schulorten Tiefenbach ⋅ Kirchberg vorm Wald ⋅ Aicha vorm Wald 
Am Steinberg 6 ⋅ Kirchberg v.W. ⋅ 94113 Tiefenbach ⋅ Tel 08546/91072 ⋅ E-Mail: Kirchberg@Alfons-Lindner-Schule.de  

Alfons-Lindner-GS: Eulenweg 2 ⋅ 94113 Tiefenbach ⋅ Tel 08509/2060  ⋅ E-Mail: Tiefenbach@Alfons-Lindner-Schule.de 

 

Tag(e) der Betriebe an der MS Kirchberg v. W. 

 

An die Betriebe unserer Region: 

    

Wir möchten unseren Schülern ein weites Spektrum an Berufsfeldern und Betrieben 

nahe bringen. 

 

Dazu sind  Berufsorientierungstage in der Woche vom 15.07. bis  19.07.2019 

geplant. 

 

Wir bieten Ihnen damit die Gelegenheit, an einem Vormittag Ihren Betrieb aus der 

Region mit den dazugehörigen Berufen / Berufsfeldern unseren Schüler/innen 

vorzustellen.  

Geplant ist eine Mischung aus kurzen Info-Vorträgen und Info-Ständen. 

 

Falls Sie diese Gelegenheit nutzen wollen, bitten wir  

um formlose Anmeldung per Email  bis zum 30.04.2019. 

Wir nehmen dann für die weiteren Planungen Kontakt zu Ihnen auf!  

Email an:    tag-der-betriebe@freenet.de 

Koordinator ist Herr Andreas Wagner. 

Für das Team der Alfons-Lindner-Mittelschule:  

gez. J. Geiling, Rektor  

 
-  -  - 
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ALFONS-LINDNER-MITTELSCHULE KIRCHBERG VORM WALD 
mit den Schulorten Tiefenbach ⋅ Kirchberg vorm Wald ⋅ Aicha vorm Wald 

Am Steinberg 6 ⋅ Kirchberg v.W. ⋅ 94113 Tiefenbach ⋅ Tel 08546/91072 ⋅ E-Mail: Kirchberg@Alfons-Lindner-Schule.de 

Alfons-Lindner-GS: Eulenweg 2 ⋅ 94113 Tiefenbach ⋅ Tel 08509/2060  ⋅ E-Mail: Tiefenbach@Alfons-Lindner-Schule.de 

 
 

 
Ausschreibung für eine Stelle 

„freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) 
an der Alfons-Lindner-Mittelschule Kirchberg v. Wal d 

 
Zeitraum: Schuljahr 2019/20 (ab September 2019 bis August 2020) 
 
 
Sie bringen mit: 
   • Sie haben Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
   • Sie verfügen über organisatorisches Talent. 
   • Sie arbeiten gerne im Team zusammen. 
   • Sie möchten die Schüler in ihrer individuellen Lernentwicklung begleiten. 
 
Arbeitsbereiche: 
   • Verlässliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen vor Unterrichtsbeginn 
 und in der Pause 
   •  Hausaufgabenbetreuung 
   •  Unterstützung der Lehrkräfte durch Einzelförderung 
   •  Gestaltung von Spiel-und Bastelangeboten 
   •  Begleitung der Lehrkräfte bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Ausflüge, 
 Schullandheim) 
   •  Mithilfe bei Verwaltungstätigkeiten 
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer von diesen Stellen telefonisch oder 
schicken Sie eine schriftliche Bewerbung an: 
 
 
Alfons-Lindner-Mittelschule    
Kirchberg v.W.      
Am Steinberg 6      
94113 Tiefenbach      
Telefon: 08545 91072     
Kirchberg@Alfons-Lindner-Schule.de     
 

-  -  - 
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ANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2019/20 
 

vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 
 
        Montag bis Dienstag durchgehend von 09.00 -  16.00 Uhr 
        Mittwoch       durchgehend von 09.00 - 18.0 0 Uhr 
        Donnerstag      durchgehend von 09.00 – 16. 00 Uhr 
        Freitag                        durchgehend von 09.00 - 12.00 Uhr 
        

 
• Mitzubringen sind Übertrittszeugnis der Grundschule (Original), 

Abstammungs-/Geburtsurkunde oder Stammbuch und Sorgerechts- 
beschluss (bei Alleinerziehenden)  

 
• Der Probeunterricht findet von 14.05. bis 16.05.2019 statt. 

 
• Wichtig!  Geplanter Übertritt aus der 5. Klasse der Mittelschule  bzw. 

vom Gymnasium: 
 
Voranmeldung ebenfalls vom 06. Mai 2019 – 10. Mai 2 019 zu obigen 
Zeiten 
Dazu bitte das Zwischenzeugnis mitbringen! 

 
-  -  - 
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